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9. DATENÜBERMITTLUNG AN 
DIE STATISTISCHEN 
LANDESÄMTER
Meldungen zur Wanderungsstatistik und Staatsangehörigkeitswechseln ge-
mäß §§ 4, 5 BevStatG, dem MRRG sowie landesrechtlichen Bestimmungen

9.1 Ausgangssituation und Zielsetzung
Für die Wanderungsstatistik gemäß § 4 BevStatG1 werden bei der An- und Abmeldung die Zu- und
Fortzüge (Wohnungswechsel) sowie Änderungen des Wohnungsstatus mit folgenden Tatbeständen
laufend erfaßt:
1. Tag des Bezugs der neuen Wohnung, Tag des Auszugs aus der alten Wohnung, alte und neue

Wohngemeinde, Haupt- und Nebenwohnsitz,
2. Geschlecht, Alter und Familienstand,
3. rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft und Staatsangehö-

rigkeit.

Hierfür übermitteln die Meldeämter die oben genannten Daten in regelmässigen Abständen an die Sta-
tistischen Landesämter. Meldebehörden haben die Möglichkeit, Fehler in vorangegangenen Datenüber-
mittlungen auf der Ebene einzelner Datensätze zu korrigieren sowie Datenübermittlungen zu stornieren.

Darüber hinaus werden auf der Grundlage des § 5 BevStatG (Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
insgesamt sowie der deutschen Bevölkerung) auch die notwendigen Informationen zum Staatsangehö-
rigkeitswechsel übermittelt: “Bei der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes sind auf der Grundlage
der jeweils letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung nach den Ergebnissen der Statistik der natür-
lichen Bevölkerungsbewegung und der Wanderungsstatistik die Bevölkerung insgesamt sowie die deut-
sche Bevölkerung nach Geschlecht, Alter und Familienstand festzustellen.”

Die Analyse der derzeitigen Situation hat deutlich gemacht, dass derzeit auf allen Ebenen uneinheitlich
verfahren wird. Dies bezieht sich auf:

Die Art der Übermittlung – Ca. 40% der Datenübermittlungen von Meldebehörden an Statistische
Landesämter erfolgen papierbasiert. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass viele
Meldebehörden mangels angemessener technischer Infrastruktur bisher nicht über die techni-
schen Möglichkeiten der automatisierten Datenübermittlung verfügen.

Ab dem 01.01.2007 sind alle Meldebehörden Deutschlands technisch in der Lage, Meldedaten
automatisiert zu übermitteln (siehe 1. BMeldDÜV). Deshalb sollten die rechtlichen Regelungen so
geändert werden, dass nach einer noch zu bestimmenden Übergangsfrist die Daten automatisiert
unter Nutzung der Standards OSCI–Transport und OSCI–XMeld übermittelt werden müssen.

1.BevStatG: Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
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Das Datenformat – Auf Basis bilateraler Vereinbarungen zwischen Meldebehörden/(Landes-)Rechen-
zentren und Statistischen Landesämtern sind in den vergangenen Jahren proprietäre Datenfor-
mate für die elektronische Übermittlung entstanden (“historisch gewachsen”).

Hersteller von EWO-Verfahren sehen sich daher mit der Situation konfrontiert, dass sie – z. T. je
Bundesland – unterschiedliche Datenformate unterstützen müssen.

Mit der verbindlichen Vorgabe von OSCI–XMeld und OSCI–Transport wird die technische Schnitt-
stelle vereinheitlicht.

Die Rechtsgrundlagen und deren Vollzug – Um die Qualität der Wanderungsstatistik und somit auch
der Bevölkerungsfortschreibung in Deutschland sicherzustellen ist es zwingend notwendig, ein-
heitliche Vorgehensweisen bei der Verbuchung von Wanderungsfällen in allen Bundesländern
auch einheitlich zu regeln. Durch die §§ 4, 5 BevStatG sowie das MRRG sind die Rahmenbedin-
gungen hierzu vorhanden. Allerdings lassen unterschiedliche Regelungen im Melderecht der ein-
zelnen Länder hier auch unterschiedliche Handlungs- und Vorgehensweisen zu. Daher muss es
das Ziel sein, eine Einheitlichkeit in allen Bundesländern herzustellen. Dies wird in dem folgenden
Abschnitt näher erläutert.

9.1.1 Notwendige Vereinheitlichung der Rechtsgrundlagen
Bei der Datenübermittlung an das jeweilige Statistische Landesamt sind die länderspezifischen Vorga-
ben zu beachten. Aus Sicht der Arbeitsgruppe des OSCI–XMeld-Projektes lässt sich das derzeit nur so
lösen, dass bei der Definition von OSCI–XMeld-Nachrichten, die für die Übermittlung an Statistische
Landesämter vorgesehen sind, die Obermenge aller Datenfelder zu modellieren ist. In einer zusätzli-
chen Auflistung (außerhalb der jeweiligen Nachricht) wird die detaillierte Ausprägung je Bundesland dar-
gestellt (basierend auf § 4 BevStatG und dem jeweiligen Landesmelderecht).

Abstimminstanz und Arbeitsgruppe gehen derzeit davon aus, dass erst nach der Harmonisierung der
Landesgesetze und erneuter Revision der OSCI–XMeld-Nachrichten zur “Datenübermittlung an die Sta-
tistischen Landesämter” die praktische Anwendung in Betracht käme.

9.1.1.1 An- und Abmeldungen von Spätaussiedlern und Asylbewerbern

Bei “Zuzügen von Personen aus dem Ausland in Gemeinschaftseinrichtungen/Sammelunterkünfte/Auf-
nahmelager” wird nach Kenntnis der Arbeitsgruppe OSCI–XMeld meldeseitig keine bundesweit einheit-
liche Vorgehensweise zur Anmeldung durchgesetzt:
• Sofortige melderechtliche Erfassung   oder
• Anmeldung erst nach mehrtägigem Aufenthalt   oder
• Unterlassung einer Anmeldung in der betreffenden ersten deutschen`Gemeinde

Verlässt dieser Personenkreis in der Folgezeit die (erste deutsche) Unterkunft wieder und bezieht eine
Wohnung in einer anderen deutschen Gemeinde, kann die Meldebehörde der neuen Gemeinde im Zuge
der jetzt erfolgenden Anmeldung die bisherige Wohnung (erste deutsche Gemeinde oder Herkunfts-
staat) nicht in jedem Fall korrekt angeben. Die Ursache liegt darin, dass einige Meldebehörden sich kurz-
fristig bei ihnen aufhaltende Personen auf Grund landesrechtlicher Bestimmungen nicht anmelden.

Das hat erhebliche Konsequenzen für die erstaufnehmende Gemeinde hinsichtlich der Größe des sta-
tistisch festgestellten Bevölkerungstandes sowie in der Folge auch für die politische Bewertung und die
statistische Richtigkeit der für Deutschland veröffentlichten Wanderungs-/Migrationsströme.

Bei einer bundesweit einheitlichen Durchführung der Anmeldung dieser Personen in der ersten deut-
schen Gemeinde wäre diese nach dem geschilderten Fortzug zweifelsfrei immer als bisherige Wohnge-
meinde zu erfassen. Damit wären sowohl die Voraussetzungen für die Führung einer exakten, den tat-
sächlichen Gegebenheiten entsprechende Meldekette sowie damit auch einer realitätskonformen
Meldung an die Statistischen Landesämter gegeben.
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9.1.1.2 An- und Abmeldungen von Saisonarbeitskräften

Es gibt im Melderecht der einzelnen Bundesländer unterschiedliche Regelungen, ob und wann eine Sai-
sonarbeitskraft angemeldet werden muss.

Oft werden diese Personen, welche nur vorübergehend in Deutschland arbeiten, unserer Kenntnis nach
mit Namenslisten angemeldet, um Steuerkarten zu erhalten. Die Arbeitgeber vergessen aber oft diese
Personen nach Ihrer Rückkehr wieder abzumelden. Diese verbleiben also im Registerbestand der jewei-
ligen Gemeinden und somit auch in der Bevölkerungsfortschreibung.

9.1.1.3 Nicht meldepflichtige Personen

Mitglieder stationierter Streitkräfte und Konsulatsangehörige sind nicht meldepflichtig und werden daher
nicht der Statistik mitgeteilt. In bestimmten Lebenssituationen (z. B. wenn eine Steuerkarte benötigt wird,
etc) ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. In einigen Bundesländern erfolgt anschließend eine Mittei-
lung an das zuständige Statistische Landesamt.

Um eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen, schlägt die Arbeitsgruppe OSCI–XMeld vor, die
Landesmeldegesetze und die ergänzenden Ausführungsbestimmungen zu harmonisieren und zu kon-
kretisieren. Ggf. sind rechtliche Voraussetzungen für ein bundeseinheitliches Merkmal “nicht melde-
pflichtige Person” und den Umgang damit zu schaffen.

9.1.1.4 Abmeldung von Nebenwohnungen

In den verschiedenen Bundesländern wird § 11 Abs. 2 MRRG in Zusammenhang mit der Abmeldepflicht
von Nebenwohnungen unterschiedlich ausgelegt.

Hierzu arbeiten die Melderechtsreferenten bereits an einer Vereinheitlichung.

9.1.1.5 Rechtliche und praktische Vereinheitlichung bei Meldungen an die Statistischen Landesämter

Im Rahmen der Arbeit wurde festgestellt, dass die Geschäftsvorfälle in den einzelnen Bundesländern
nicht einheitlich geregelt sind. So werden bestimmte Geschäftsvorfälle/Felder nur von wenigen Bundes-
ländern gesendet bzw. ist deren Sendung dort rechtlich zulässig:
• Mitteilung von innerdeutschen Wegzügen
• Mitteilung von statistisch nicht relevanten Nebenwohnungen
• Frühere Namen
• Datum des Einzugs in die frühere Haupt- oder Nebenwohnung bei Statusänderung
• Sterbejahr
• Datum, ab dem die bisherige Nebenwohnung als Hauptwohnung geführt wurde
• Verarbeitungsdatum in der Berichtsgemeinde bei Wanderung und Staatsangehörigkeitswechsel
• Religionsmitteilung beim Staatsangehörigkeitswechsel

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, die entsprechenden Passagen aus den landesrechtlichen Bestimmungen
zu streichen.

9.1.1.6 Unterschiede bei der Datenübermittlung eines Statuswechsels

Gegenwärtig steht das Bayrische Melderecht einer Vereinheitlichung beim Aufbau des bundesweiten
Standards OSCI–XMeld entgegen (VollzBekMeldG, Ziffer 16.4). Im Sinne einer Vereinheitlichung ist
eine Übernahme der in den anderen 15 Bundesländern einheitlich geregelten Datenübermittlung des
Statuswechsels an die Statistischen Landesämter sinnvoll.
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9.1.1.7 Einheitliche Rechtslage zur Übermittlung eines Staatsangehörigkeitswechsels

Bei der Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes sind gemäß § 5 BevStatG die Bevölkerung insge-
samt und die deutsche Bevölkerung festzustellen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, ist es für die amtliche
Statistik notwendig, verlässliche Daten zum Staatsangehörigkeitwechsel (von “nichtdeutsch” auf
“deutsch” und umgekehrt) zu erhalten. Datenherkunft und Datenweitergabe zur Feststellung des Staats-
angehörigkeitswechsels sind weder im Bevölkerungsstatistikgesetz noch an anderer Stelle bundesein-
heitlich geregelt.

Derzeit erhalten einige Statistische Landesämter die Meldung zum Staatsangehörigkeitswechsel auf
Grundlage einer landeseigenen Verordnung der Meldebehörden und verwenden diese im Rahmen der
Bevölkerungsfortschreibung. Andere Bundesländer haben diese Datenquelle nicht und übernehmen
deshalb die Meldungen der Einbürgerungsbehörden über die Einbürgerungen von Ausländern für die
Bevölkerungsfortschreibung.

Das Statistische Bundesamt hat hierzu bereits – im Rahmen eines Entwurfs zum Personenstands-
rechtsreformgesetz – eine Änderung des Bevölkerungsstatistikgesetzes vorgeschlagen.

Der Änderungsvorschlag sieht vor, dass der § 1 Satz 2 BevStatG um den Punkt “Statistik über den
Wechsel der Staatsangehörigkeit” ergänzt werden müsste (Entwurf vom 20.01.2005 an das BMI, Refe-
rat G3).

Die Meldungen der Einbürgerungsbehörden zu den Einbürgerungen (also von “nichtdeutsch” zu
“deutsch”) an die Amtliche Statistik ist durch § 36 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) geregelt. Mit die-
sen Meldungen sind allerdings nicht alle Staatsangehörigkeitswechsel erfasst, es fehlen die Wechsel
von “deutsch” zu “nichtdeutsch”. Dadurch kann es eine Übererfassung der deutschen Bevölkerung in
der Fortschreibung ergeben, was sich vor allem auf die genaue Erfassung der deutschen Wohnbevöl-
kerung auswirkt. Dies ist für die Wahlkreiskommision, die Empfehlungen zur Wahlkreisaufteilung aus-
spricht, von großer Bedeutung.

Ebenso kommt dem Staatsangehörigkeitswechsel von “deutsch” zu “nichtdeutsch” künftig eine große
Bedeutung auf Grund der so genannten “Optionsfälle” nach § 29 StAG (Kinder ausländischer Eltern, die
mit der Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben und sich im Alter von 18 bis 23 Jahren ent-
scheiden müssen, ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit behalten wollen) zu. Treffen sie dafür keine
bewusste Entscheidung, verlieren sie automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit mit Ablauf des 23.
Lebensjahres.

Es sollte außerdem sichergestellt werden, dass generell eine Mitteilung der Einbürgerungsbehörden an
die Meldebehörden über die vollzogenen Einbürgerungen und die damit verbundenen Staatsangehörig-
keitswechsel zu erfolgen hat.

9.1.1.8 Unterschiedliche Formate bei der Datenübermittlung von Alter/Geburtsdatum

Bei der Übermittlung von Alter resp. Geburtsdatum einer Person bestehen unterschiedliche landesrecht-
liche Regelungen zu dem Begriff “Alter”. – In der Mehrheit der Länder wird das konkrete Geburtsdatum
zur Übermittlung zugelassen, in wenigen Ländern gibt es eine Einschränkung auf das Geburtsjahr.

Da es keinen gemeinsamen Identifikator zur Kennzeichnung eines übermittelten Meldefalles zwischen
Meldebehörden und Statistischen Landesämtern gibt, kommt dem konkreten Geburtsdatum (Tag, Mo-
nat, Jahr) als hilfsweises Identifikationsmerkmal des Wanderungsvorgangs während des statistischen
Aufbereitungsprozesses der Plausibilisierung eine besondere Bedeutung zu.

9.1.1.9 Aktualität des Amtlichen Gemeindeschlüssels

Bei der Anmeldung einer Person und der sich daran anschließenden Datenübermittlung an die Statisti-
schen Landesämter sind die Meldebehörden darauf angewiesen, dass nur die aktuell gültigen Gemein-
den und Staaten als Herkunfts- bzw. Wegzugsangaben erhoben und übermittelt werden. Durch Gebiets-
und Gemeindereformen ergeben sich laufend Veränderungen, die entsprechend zu berücksichtigen
sind. Inaktuelle Werte führen bei den Plausibilitätskontrollen der Statistischen Landesämtern zu entspre-
chenden Fehlerhinweisen, die Mitteilungen werden nicht verarbeitet und führen zu einer nachgehenden
manuellen Klärung bei den Meldebehörden. Den Meldebehörden stehen, mit Ausnahme weniger Ge-
meinden, keine aktuellen Gebietsschlüssel zur Verfügung.
9. Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter © OSCI Leitstelle, Bremen OSCI–XMeld 1.5 / final



9.1 Ausgangssituation und Zielsetzung Seite 519
Für die bestehende Aufgabenstellung ist es eine zwingende Voraussetzung, dass den Gemeinden über
ihre EWO-Verfahrenshersteller das jeweils aktuelle AGS-Verzeichnis zur Verfügung steht bzw. über Up-
dates aktualisiert werden kann. Das AGS-Verzeichnis muss an einer zentralen Stelle für alle Verfahrens-
beteiligten verfügbar sein. Technisch kann das über das DVDV erfolgen, die Pflege des Verzeichnisses
erfolgt über das Bundesamt für Statistik
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9.1.1.10 Nicht einheitliche Rahmenbedingungen bei der Übermittlung von Staatsangehörigkeitswech-
seln an die Statistischen Landesämter

In der Tabelle 9-1 auf Seite 520 werden die unterschiedlichen Rahmenbedingungen bei der Übermitt-
lung von Staatsangehörigkeitswechseln an die Statistischen Landesämter dargestellt. Hier ist ein Ver-
einheitlichungsbedarf gegeben.

Tabelle 9-1: Ergebnis einer Umfrage bei den Statistischen Landesämtern

9.1.2 Umgang mit Plausibilitätsprüfungen und Fehlern
Nach der Übermittlung von Daten der Meldebehörden an Statistische Landesämter findet bei den Emp-
fängern eine Plausibilitätsprüfung statt. Wird festgestellt, dass die übermittelten Daten fehlerhaft sind,
so werden sie (mit Hinweis auf den festgestellten Fehler) an die Meldebehörde zurückgesandt.

Diese Rücksendung fehlerhafter Daten wurde in der vorliegenden Version von OSCI–XMeld nicht mo-
delliert. Zum einen war dies nicht Inhalt des Projektauftrages. Zum anderen vertritt die Arbeitsgruppe die
Auffassung, dass es sinnvoller ist dafür Sorge zu tragen, dass fehlerhafte Nachrichten möglichst gar
nicht erst an die Statistischen Landesämter übermittelt werden.

Hierfür sieht die Arbeitsgruppe im Rahmen der Standardisierung zwei Ansatzpunkte:

Bundesland Monatliche Meldungen 
des Staatsangehörig-
keitswechsels durch 
die Meldebehörden 
(von nichtdeutsch auf 
deutsch und umge-
kehrt)

Angaben der Einbürge-
rungsstatistik (von 
nichtdeutsch auf 
deutsch)

Quartalsweise 
Übernahme der 
Einbürgerungen

1 - Baden-Württemberg X —

2 - Bayern X —

3 - Berlin X —

4 - Brandenburg — X

5 - Bremen — X

6 - Hamburg X —

7 - Hessen (X) X ab 2003

8 - Mecklenburg-Vorpommern X —

9 - Niedersachsen — X

10 - Nordrhein-Westfalen — X ab 2003

11 - Rheinland-Pfalz — X

12 - Saarland — X

13 - Sachsen X —

14 - Sachsen-Anhalt X —

15 - Schleswig-Holstein X —

16 - Thüringen1

1. Vereinzelte Meldungen der Meldebehörden.

(X) X
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a. Die bisherige, sowohl in rechtlicher als auch in technischer Hinsicht uneinheitliche Situation der Über-
mittlung von Statistikdaten zwingt die Hersteller dazu, innerhalb ihrer EWO-Software viele verschie-
dene Varianten der Schnittstelle zu den Statistischen Landesämtern zu entwickeln und zu pflegen.
Dies geht zu Lasten der Qualität. Die angestrebte Vereinheitlichung, die auch mit einer Harmonisie-
rung der Rechtsgrundlagen verbunden sein sollte, wird auch zu einer Qualitätsverbesserung führen.

b. Bestimmte Prüfroutinen, die auf Seiten Datenempfänger ablaufen, sind rein formaler Natur. Beispiele
sind:
• Gefüllte Felder für bundesweite Muss-Angaben
• Unzulässige Satzart
• Unzulässig verwendeter/verwendete AGS
• Unzulässiges Ereignisdatum
• Unzulässiges Geburtsdatum
• Unzulässiger Staaten- und Staatsangehörigkeitsschlüssel
Die Arbeitsgruppe hält es für sinnvoll, wenn durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt wird,
dass zukünftig vor jeder Datenübermittlung bereits auf Seiten der sendenden Meldebehörde eine
Plausibilitätsprüfung nach Vorgaben des Empfängers stattfindet. Diese Plausibilitätsprüfungen sind
so zu gestalten, dass beim Statistischen Landesamt möglichst keine Fehlerbereinigungen mehr not-
wendig sind.
Dies kann z. B. durch zentral programmierte Softwarebibliotheken sichergestellt werden. Hierfür gibt
es Vorbilder aus anderen Bereichen. So hat zum Beispiel der Verband Deutscher Rentenversiche-
rungsträger (VDR) eine Softwarebibliothek entwickelt und seinen Kommunikationspartnern zur ko-
stenlosen Integration in deren Verfahren angeboten. Durch den Einsatz dieser Bibliothek soll die
Fehlerrate von ca. 20 % auf unter 1 % abgesenkt worden sein.

Das hierfür erforderliche Vereinheitlichungsvorhaben sollte von der IMK beauftragt und von der OSCI–
Leitstelle durchgeführt bzw. koordiniert werden. An diesem Vorhaben teilnehmen sollten u. a. die Stati-
stischen Landesämter sowie alle Empfänger von Datenübermittlungen im Rahmen der 2. BMeldDÜV.

Ohne ein derartiges Vereinheitlichungsvorhaben ist ein gesondert von der IMK zu beauftragendes Feh-
lermanagement zwischen Meldebehörden und Statistischen Landesämtern zu entwickeln. Ein ähnliches
Fehlermanagement müsste auch für die Datenübermittlungen im Rahmen der 2. BMeldDÜV beauftragt
und erarbeitet werden, etc. – Vor diesem Hintergrund ist dem übergreifenden Vereinheitlichungsansatz
(einheitliche EWO-Schnittstellen sowie Plausibilitätsbibliotheken) im Vergleich zum jeweils neu zu ent-
wickelnden Fehlermanagement aus Effizienz- und Kostengründen und vor dem Hintergrund des Zielter-
mins 01.01.2007 der Vorzug zu geben.

9.2 Übersicht über den Ablauf
In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Entwurfsentscheidungen und Prinzipien dargestellt, an-
hand derer die Abläufe und Nachrichten entworfen worden sind.

Für die zu beschreibenden Datenübermittlungen ergibt sich ein einfacher Use Case, siehe Bild 9-1 auf
Seite 522. Die Meldebehörde muss ihrem Statistischen Landesamt in folgenden Fällen Daten übermit-
teln:
• Zugänge (Zuzüge und Statuswechsel), Wegzüge sowie Korrekturen und Rücknahmen derselben im

Rahmen der Wanderungsstatistik
• Staatsangehörigkeitswechsel von “nichtdeutsch” auf “deutsch” und umgekehrt sowie Korrekturen

und Rücknahmen derselben
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Bild 9-1 Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter

9.2.1 Die Kommunikationsinfrastruktur
Für die Übermittlung der erforderlichen Daten vom Meldewesen an die Statistischen Landesämter ist
eine Kommunikationsinfrastruktur zu entwickeln, deren grundsätzlicher Aufbau in Bild 9-2 auf Seite 522
dargestellt wird.

Bild 9-2 Kommunikationsinfrastruktur für die Datenübermittlung vom Meldewesen an die Stati-
stik

Da Meldebehörden ausschließlich OSCI–XMeld-basiert kommunizieren, werden in der jeweiligen Mel-
debehörde die für das Statistische Landesamt vorgesehenen Daten in Form von OSCI–XMeld-Nach-
richten verpackt und anschließend übermittelt.

Die statistikseitige Umsetzung von OSCI–XMeld in das dortige interne Format (Lieferdatensatz für BA-
SIS) muss im Rahmen eines statistikinternen Folgeprojektes und unabhängig vom OSCI–XMeld-Projekt
durchgeführt werden.
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9.2.2 Übersicht über die definierten Nachrichten
In Tabelle 9-2 auf Seite 523 ist eine Übersicht über die Nachrichten dargestellt, die im Rahmen der Da-
tenübermittlung von Meldebehörden an die Statistischen Landesämter zu schicken sind.

Für die Spezifikation der Nachrichten wird auf Abschnitt 9.5 auf Seite 547 verwiesen.

Tabelle 9-2: Übersicht über Nachrichten zwischen Meldebehörden und Statistischen Landesäm-
tern

9.3 Der Ablauf im Detail
In diesem Abschnitt werden Abläufe im Kontext von wanderungsstatistikrelevanten Vorgängen sowie
Staatsangehörigkeitswechseln beschrieben.

9.3.1 Wanderungsvorgänge
Den Statistischen Landesämtern sind im Rahmen der Wanderungsstatistik grundsätzlich nur Wande-
rungsvorgänge zu melden, die die Gemeindegrenzen überschreiten (Ausnahmen bestehen in den
Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg). Folgende Ereignisse sind zu melden und somit auch über
Nachrichten abzubilden:
• Zugänge (Zuzüge und Statuswechsel)
• Wegzüge ins Ausland oder nach unbekannt
• Rücknahmen (nimmt einen vorher gemeldeten Zugang oder Wegzug vollständig zurück)
• Korrekturen (berichtigt einen vorher gemeldeten Zugang oder Wegzug)

Der Ablauf der Mitteilung eines statistikrelevanten Wanderungsvorgangs ist in Bild 9-3 auf Seite 524 dar-
gestellt.

Nachricht Inhalt Rechtsgrundlage

Hinweis / Bemerkung

0800 Mit dieser Nachricht informiert die Meldebehörde das Statistische 
Landesamt über Zugänge (Zuzüge und Statuswechsel), Abgänge 
(Wegzüge) sowie Korrekturen und Rücknahmen derselben im Rah-
men der Wanderungsstatistik.

§ 4 BevStatG, §§ 4a 
(1) und 18 (4) MRRG 
sowie landesrechtli-
che Bestimmungen

0801 Mit dieser Nachricht informiert die Meldebehörde das Statistische 
Landesamt über Staatsangehörigkeitswechsel von “nichtdeutsch” 
auf “deutsch” und umgekehrt sowie über Korrekturen und Rücknah-
men derselben.

§ 5 BevStatG, §§ 4a 
(1) und 18 (4) MRRG 
sowie landesrechtli-
che Bestimmungen
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Bild 9-3 Datenübermittlung im Kontext der Wanderungsstatistik

Alle statistikrelevanten Wanderungsvorgänge werden mit der Nachricht statistik.wande-
rung.0800 mitgeteilt. Dies ist notwendig, um die Menge der Datenübermittlungen an die Statistischen
Landesämter zu begrenzen, da ein Statistisches Landesamt von einer Meldebehörde pro Berichtsmonat
nicht mehr als neun Datenübermittlungen (= Nachrichten) annehmen kann. Um die einzelnen “Teilmel-
dungen” (Zugänge, Wegzüge, Korrekturmeldungen, Rücknahmen) abbilden zu können, wurden inner-
halb der Nachricht statistik.wanderung.0800 entsprechende Container verwendet, auf die in den
nachfolgenden Unterabschnitten Bezug genommen wird. Für weitere Details zu dieser Nachricht wird
auf Abschnitt 9.5.1 auf Seite 552 verwiesen.

9.3.1.1 Zugänge und Wegzüge

Die Container statistik.wanderungzugang sowie statistik.wanderungwegzug werden in-
nerhalb der Nachricht statistik.wanderung.0800 verwendet, um Zugänge und Wegzüge abbilden
zu können. Die modellierten Nachrichten decken nicht den gesamten Datenumfang ab, der gegenwärtig
in den einzelnen Bundesländern noch erlaubt wäre. Es wird angestrebt, die gesetzlichen Regelungen
zu vereinheitlichen, siehe Abschnitt 9.1.1 auf Seite 516. Der Datenumfang der modellierten Nachrichten
enthält Daten, deren Übermittlung gegenwärtig nicht in allen Bundesländern gestattet ist. Detaillierte In-
formationen hierzu sind Tabelle 9-3 auf Seite 549 sowie Tabelle 9-4 auf Seite 550 zu entnehmen.

Wegzüge innerhalb Deutschlands, bei denen die zukünftige Adresse bekannt ist, werden dem Statisti-
schen Landesamt nicht gemeldet, da man davon ausgehen kann, dass der Zuzug von der Zuzugsge-
meinde (= Berichtsgemeinde beim Zuzug) gemeldet wird. Es werden nur Abmeldungen/Wegzüge ins
Ausland und Abmeldungen “nach unbekannt” dem Statistischen Landesamt mitgeteilt.

9.3.1.2 Korrekturmeldungen

Um Zugangs- oder Wegzugsmeldungen korrigieren zu können, wurden die beiden Container stati-
stik.wanderungkorrekturzugang und statistik.wanderungkorrekturwegzug in die Nach-
richt statistik.wanderung.0800 aufgenommen.

Bevor eine Korrekturmeldung geschickt werden darf, müssen die Fachverfahren prüfen, ob im mittei-
lungsrelevanten Zeitraum (nach dem jeweils letzten VZ-Datum) überhaupt eine Zugangs- oder Weg-
zugsmeldung an das Statistische Landesamt geschickt worden ist.

Eine Fortschreibung im Melderegister bedingt keine Korrekturmeldung, sondern nur die Berichtigung ei-
nes tatsächlichen Fehlers, der im Rahmen einer Zugangs- oder Wegzugsmeldung mitgeteilt worden ist
und sich später als solcher feststellen lässt.

Eine Korrekturmeldung an das Statistische Landesamt wird nur ausgelöst, wenn sich im nachhinein her-
ausstellt, dass bei der Originalmeldung Merkmale fehlerhaft mitgeteilt worden sind.
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9.3.1.3 Rücknahmen

Da Rücknahmemeldungen strukturell identisch zu den Zugangs- bzw. Wegzugsmeldungen sind, reicht
es aus, durch Ergänzung der Beschreibungen und Aufnahme der entsprechenden Satzarten die beiden
Container statistik.wanderungzugang und statistik.wanderungwegzug derart zu erweitern,
dass damit auch die jeweilige Rücknahmemeldung übermittelt werden kann.

9.3.2 Staatsangehörigkeitswechsel
Den Statistischen Landesämtern sind Staatsangehörigkeitswechsel von “nichtdeutsch” auf “deutsch”
und umgekehrt zu melden. Folgende Ereignisse sind zu melden und somit auch über Nachrichten ab-
zubilden:
• Staatsangehörigkeitswechsel (es ist nur die Berichtsgemeinde betroffen)
• Rücknahmen (nimmt einen vorher gemeldeten Staatsangehörigkeitswechsel vollständig zurück)
• Korrekturen (berichtigt einen vorher gemeldeten Staatsangehörigkeitswechsel)

Der Ablauf der Mitteilung eines statistikrelevanten Staatsangehörigkeitswechsels ist in Bild 9-4 auf Seite
525 dargestellt.

Bild 9-4 Datenübermittlung im Kontext eines Staatsangehörigkeitswechsels

Alle Mitteilungen im Kontext von Staatsangehörigkeitswechseln werden mit der Nachricht stati-
stik.staatsangehoerigkeitswechsel.0801 übermittelt. Dies ist notwendig, um die Menge der
Datenübermittlungen an die Statistischen Landesämter zu begrenzen, da ein Statistisches Landesamt
von einer Meldebehörde pro Berichtsmonat nicht mehr als neun Datenübermittlungen (= Nachrichten)
annehmen kann. Um die einzelnen “Teilmeldungen” (Staatsangehörigkeitswechsel, Korrekturmeldun-
gen, Rücknahmen) abbilden zu können, wurden innerhalb der Nachricht statistik.staatsange-
hoerigkeitswechsel.0801 entsprechende Container verwendet. Für weitere Details zu dieser
Nachricht wird auf Abschnitt 9.5.2 auf Seite 554 verwiesen.

9.3.3 Datenübermittlungen an die Statistischen Landesämter im Rahmen der Wande-
rungsstatistik sowie bei Staatsangehörigkeitswechseln – Korrektur- und Rücknahme-
meldungen
Das Statistische Landesamt bekommt von verschiedenen Lieferanten (z. B. Standesamt und Meldewe-
sen) Informationen übermittelt, was derzeit zu Problemen führt. Dies führen wir nachfolgend aus, be-
schränken uns dabei aber auf Meldungen zur Wanderungsstatistik. Die Ausführungen gelten analog für
Meldungen zum Staatsangehörigkeitswechsel.
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Wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass die gesendete Nachricht der Meldebehörde falsch war, muss
sie zurückgenommen oder berichtigt werden. 
• Eine Rücknahme ist dann erforderlich, wenn die mitgeteilte Wanderung nicht stattgefunden hatte

oder aber nach den Kriterien der Wanderungsstatistik gar nicht mitteilungsrelevant gewesen war.
• Eine Korrekturmeldung ist dann erforderlich, wenn sich mitgeteilte Daten nachträglich als fehlerhaft

herausstellen und deshalb im Melderegister nachträglich berichtigt werden.

Eine Änderung von Angaben im Melderegister infolge einer Fortschreibung des Melderegisters ist im
obigen Sinne keine Berichtigung eines Fehlers und darf deshalb nicht zu einer Korrektur- bzw. Rücknah-
memeldung an das betreffende Statistische Landesamt führen.

Das Senden von Korrektur- und Rücknahmenachrichten an das jeweilige Statistische Landesamt erfor-
dert bei den Meldeämtern wesentliche Änderungen gegenüber dem derzeitigen Verfahren, weil das Sta-
tistische Landesamt bei einer späteren Berichtigung grundsätzlich die Daten der “Erstmeldung” als “Be-
zugsdaten” erwartet.

Sollte der Inhalt einer Erstmeldung zwischenzeitlich aufgrund von bereits vorgenommenen mitteilungs-
pflichtigen Korrekturmeldungen verändert worden sein, ist an der Stelle der ursprünglichen Erstmeldung
der Zustand nach der jeweils letzten Korrekturmeldung zu verwenden. (Nachfolgend wird aus Gründen
der textlichen Vereinfachung allgemein nur von Erstmeldungen gesprochen.)

Das führt immer dann zu Abweichungen, wenn das Melderegister zwischenzeitlich im Rahmen der nor-
malen Fortschreibung geändert / fortgeschrieben wird. Diese Fortschreibungen (Eheschließungen, Um-
züge innerhalb der Gemeinde, Namensänderungen etc.) sind aus der Sicht des Meldewesens, wie
schon eingangs bemerkt, nicht übermittlungsrelevant für das Statistische Landesamt. Erfordert eine
spätere Änderung / Korrektur (Fehlerberichtigung) im Meldewesen (z. B. die Berichtigung einer Her-
kunftsadresse/-gemeinde/-staat) eine Korrekturmitteilung an das Statistische Landesamt, dann erwartet
dieses die “Inhaltsdaten” auf der Basis der “Erstmeldung” z. B. dem Zuzug. Das sich im Meldewesen
zwischenzeitlich der Familienstand, die Anschrift und der Name der Person (aufgrund einer Fortschrei-
bung) geändert hat, ist für das Statistische Amt ohne Belang.

Problem:
Zur Zeit gibt es keine Möglichkeit in der Korrekturmeldung zu einer Nachricht, die tatsächlich über-
mittelte fehlerhafte Nachricht als “alte” Nachricht mitzuteilen, da die Mitteillungen nicht archiviert
werden dürfen. Sie können nur zum Teil auf den Zustand während der Erstmeldung rekonstruiert
werden.

Außerdem muss im Falle einer Berichtigung von Meldedaten (nicht Fortschreibung) geprüft wer-
den, ob die falschen Daten im Rahmen einer Wanderungsmeldung nach dem Stichtag der letzten
Volkszählung, für den Bereich der neuen Länder nach dem 03.10.1990, an das Statistische Lan-
desamt übermittelt wurden. Liegt die “Erstmeldung” vor diesem Stichtag, ist eine Korrektur- und
auch Rücknahmemitteilung unzulässig.

Beispielfälle für eine Korrekturmitteilung:
• Es wurde die Anmeldung einer alleinigen Wohnung in Köln mitgeteilt. Als Herkunftsgemeinde wurde

auf Grund der dem Meldeamt vorliegenden Daten München mitgeteilt. Die Meldebehörde erhält
Kenntnis davon, dass die Person von Stuttgart zugezogen ist. Eine entsprechende Korrekturmel-
dung ist an das Statistische Landesamt zu senden.

• Es wurde die Anmeldung einer alleinigen Wohnung in Köln mitgeteilt. Als Herkunftsgemeinde wurde
auf Grund der dem Meldeamt vorliegenden Daten München mitgeteilt. Durch Rückmeldung erhielt
die Meldbehörde Kenntnis davon, dass das Alter der Person fehlerhaft übermittelt wurde. Köln be-
richtigt das Geburtsdatum der Person im Melderegister. Eine entsprechende Korrekturmeldung ist
an das Statistische Landesamt zu senden.

• Im Nachhinein stellt sich bei der Abmeldung einer Person ins Ausland heraus, dass sich die Person
nicht in die Türkei, sondern in die Niederlande abgemeldet hat. Melderechtlich wird die Wegzugsan-
schrift berichtigt. Eine entsprechende Korrekturmeldung mit dem neuen Zielstaat ist an das Stati-
stische Landesamt zu senden. 
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• Abmeldung nach unbekannt (Sonderschlüssel 994ff): Wurde dem Statistischen Landesamt eine Ab-
meldung nach unbekannt (Sonderanschrift - Schlüssel 994ff) mitgeteilt und die Meldebehörde erlangt
nachträglich die Kenntnis, dass die betreffende Person in das Ausland verzogen ist, so ist eine ent-
sprechende Korrekturmeldung mit dem neuen Zielstaat an das Statistische Landesamt zu senden.

Beispielfälle für eine Rücknahme:
• Anmeldung: Die Anmeldung einer Person mit Hauptwohnung in München wurde mitgeteilt. Die Per-

son ist nach eigenen Angaben aus ihrer bisherigen Hauptwohnung  von Köln zugezogen. Es stellt
sich aber heraus, dass die Person mit Hauptwohnung in Passau gemeldet ist und nur den Neben-
wohnsitz von Köln nach München verlegt hat. Im Melderegister der Stadt München führt dies zu einer
Berichtigung des Wohnungsstatus von HW nach NW.  In diesem Fall hatte durch die ursprüngliche
Mitteilung aus Sicht der Statistik eine Wanderung von Köln nach München stattgefunden. Es ist er-
forderlich, die Mitteilung zurückzunehmen, da nach statistischen Kriterien keine Wanderung statt-
gefunden hat. – Nebenwohnsitze sind nicht wanderungsrelevant.

• Abmeldung: Im Nachhinein stellt sich bei der Abmeldung einer Person ins Ausland heraus, dass die
Person nicht ins Ausland sondern in eine andere Inlandsgemeinde verzogen ist. Melderechtlich wird
die Wegzugsanschrift (vom ausländischen Staat auf deutsche Gemeinde) berichtigt. Es ist erforder-
lich, die ursprüngliche Abmeldung zurückzunehmen (die neue inländische Zielgemeinde teilt ja die
Anmeldung der Hauptwohnung mit). Fortzüge in andere deutsche Gemeinden sind nicht mitteilungs-
relevant.

• Statuswechsel: Irrtümlich wird im Melderegister ein Statuswechsel von NW zu HW verarbeitet. Diese
Änderung wird dem Statistischen Landesamt mitgeteilt. Tatsächlich bleibt die Wohnung jedoch Ne-
benwohnung. Der Status der Wohnung wird nachträglich wieder im Melderegister berichtigt (von HW
nach NW). Die Mitteilung an das Statistische Landesamt ist zurückzunehmen.
Im Meldewesen löst grundsätzlich ein richtiger Statuswechsel von HW nach NW keine Mitteilung aus.
Nur in diesem besonderen Beispiel-Berichtigungsfall (HW wird berichtigt nach NW) ist die irrtümlich
bereits mitgeteilte Anmeldung (NW wird HW) auf Grund des fehlerhaften Statuswechsels zurückzu-
nehmen.

• Abmeldung nach unbekannt (Sonderschlüssel 994ff): Wurde dem Statistischen Landesamt eine Ab-
meldung nach unbekannt (Sonderanschrift - Schlüssel 994ff) mitgeteilt und die Meldebehörde erlangt
nachträglich (aufgrund einer Rückmeldung) die Kenntnis, dass die betreffende Person sich in einer
anderen deutschen Gemeinde angemeldet hat, ist die ursprüngliche Abmeldung nach unbekannt zu-
rückzunehmen.

Anmerkungen zu den Beispielen: Die Meldebehörden müssen berücksichtigen, dass eine Berichti-
gung der Wegzugsanschrift unterschiedlich behandelt werden muss, abhängig davon, ob eine Inlands-
anschrift, eine Auslandsanschrift oder eine Sonderanschrift (Schlüssel 994 ff) berichtigt wurde.

In Bild 9-5 auf Seite 528 werden die Zusammenhänge dargestellt, die unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Rahmenbedingungen zu Korrektur-/Rücknahmemeldungen führen können.
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Bild 9-5 Behandlung von Korrekturen und Rücknahmen

Wenn mit einer Datenänderung auf Seiten der Meldebehörde ein Fehler korrigiert wird, so ist zu über-
prüfen, ob das entsprechende Datum bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit ursprünglichem Inhalt an
das Statistische Landesamt übermittelt worden ist.

Falls es eine derartige Übermittlung gegeben hat, so ist zu überprüfen, ob die Datenänderung zu einer
Korrektur oder Rücknahme von früheren Meldungen führt. Falls eine Korrektur oder Rücknahme erfor-
derlich ist, kann entweder eine frühere Wanderungsmeldung, eine frühere Staatsangehörigkeitswech-
selmeldung oder auch beide Meldungen betroffen sein.
• Bei einer Rücknahme wird der ursprünglich übermittelte Satz als Rücknahmesatz (entsprechende

Satzart) erneut geschickt. Dies führt auf Seiten des Statistischen Landesamtes zu einer Berichtigung
der betroffenen Kohorten.

• Bei einer Korrektur wird sowohl der ursprünglich übermittelte Satz (= letzte Lieferung) als auch der
korrigierte Satz übermittelt. Damit ist auf Seiten des Statistischen Landesamtes eine eindeutige Kor-
rektur der betroffenen Kohorten möglich.
9. Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter © OSCI Leitstelle, Bremen OSCI–XMeld 1.5 / final



9.4 Datentypen Seite 529
9.4 Datentypen
In diesem Abschnitt beschreiben wir die Datentypen, die in Zusammenhang mit der Datenübermittlung
an Statistische Ämter notwendig sind. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen sei auf Ab-
schnitt 2 auf Seite 105 verwiesen.

9.4.1 Nachrichtenkopf für die Kommunikation zwischen Meldebehörde und Statisti-
schem Landesamt
Typ: type.datenuebermittlung.mb2statistik

Allgemeines Schema für die Nachrichtenübermittlung einer Meldebehörde an die statistischen Ämter.

Bild 9-6 type.datenuebermittlung.mb2statistik

9.4.1.1 nachrichtenkopf (type.nachrichtenkopf.mb2ab)

Allgemeine Angaben über diese Nachricht. (Welches Ereignis ist der Auslöser, wer sendet, wer emp-
fängt, wann wurde gesendet?)

9.4.2 Datentyp für Staatenschlüssel bei Wanderungsnachrichten
Typ: type.statistik.wanderung.hzstaat

Dieses Element (HZStaat = Herkunfts-Ziel-Staat) wird in folgenden Fällen verwendet:
• Bei einem Zuzug aus dem Ausland enthält das Feld staat den Schlüssel des Herkunftsstaates.
• Bei einem Zuzug “von unbekannt” enthält das Feld staat einen der “übrigen Schlüssel” (994 ff.).
• Bei einem Fortzug in das Ausland enthält das Feld staat den Schlüssel des Zielstaates.
• Bei einem Fortzug “nach unbekannt” enthält das Feld staat einen der “übrigen Schlüssel” (994 ff.).

Bild 9-7 type.statistik.wanderung.hzstaat

Kindelement von type.datenuebermittlung.mb2statistik

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

nachrichtenkopf type.nachrichtenkopf.mb2ab 1 Abschnitt 2.2.4.4 117 *
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9.4.2.1 staat (type.Schluesseltabelle)

Staatenschlüssel des Herkunfts- oder Zielstaates lt. Schlüsseltabelle.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der externen Schlüsseltabelle 37: Staatenschlüssel auf
Seite 803.

9.4.3 Personeninformationen im Kontext von Wanderungsmitteilungen
Typ: type.statistik.wanderung.person

Angaben zur Person im Rahmen des Kontextes Wanderungsmitteilung.

Bild 9-8 type.statistik.wanderung.person

Kindelement von type.statistik.wanderung.hzstaat

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

staat type.Schluesseltabelle 1

Kindelemente von type.statistik.wanderung.person

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

geschlecht type.Schluesseltabelle 1

tagdergeburt type.Geburtsdatum 1

staatsangehoerigkeit type.Schluesseltabelle 1

familienstand type.Schluesseltabelle 1
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9.4.3.1 geschlecht (type.Schluesseltabelle)

Geschlecht entsprechend Schlüsseltabelle.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 1: Geschlecht auf Seite 779.

9.4.3.2 tagdergeburt (type.Geburtsdatum)

Das Geburtsdatum.

9.4.3.3 staatsangehoerigkeit (type.Schluesseltabelle)

Es ist nur eine Staatsangehörigkeit einer natürlichen Person anzugeben.

Besitzt jemand mehrere Staatsangehörigkeiten, von denen eine die deutsche ist, so ist diese anzuge-
ben; das gleiche gilt bei der Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne
von Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Hat die Person nur nichtdeutsche Staatsangehörigkeiten, ist eine ggf. vorliegende EU-Staatsangehörig-
keit anzugeben.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der externen Schlüsseltabelle 40: Staatsangehörigkeits-
schlüssel auf Seite 805.

9.4.3.4 familienstand (type.Schluesseltabelle)

Es ist der personenstandsrechtliche Familienstand anzugeben.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 7: Familienstand auf Seite 784.

9.4.3.5 religion (type.Schluesseltabelle)

Angabe der Religionszugehörigkeit.

Der vorgeschriebene länderspezifische Schlüssel (Schlüssel nach Anlage 2 DSMeld) wird zwecks Ein-
deutigkeit um den Bundeslandschlüssel (Anlage 1 des DSMeld) erweitert.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der externen Schlüsseltabelle 25: Religion auf Seite 797.

9.4.3.6 vorname (type.Vorname)

Es dürfen nur aktuelle, gebräuchliche Vornamen übermittelt werden.

9.4.3.7 nachname (type.Nachname)

Es darf nur der aktuelle Familienname übermittelt werden.

religion type.Schluesseltabelle 1

vorname type.Vorname 0..n Abschnitt 1.4.2 56 *

nachname type.Nachname 0..1 Abschnitt 1.4.3 57 *

Kindelemente von type.statistik.wanderung.person

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite
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9.4.4 Basisdatentyp für Wohnungsbeschreibungen
Typ: type.statistik.wohnung

Der Typ statistik.wohnung ist die Basis für alle Wohnungsbeschreibungen, die im Rahmen von Da-
tenübermittlungen zwischen Meldebehörden und Statistischen Ämtern durchgeführt werden.

Dabei wird dieser Typ i. a. nicht direkt verwendet, sondern von anderen Typen erweitert (mit dem XML-
Schema Mechanismus “extension”).

Bild 9-9 type.statistik.wohnung

9.4.4.1 gemeindeschluessel (type.Schluesseltabelle)

Jede Gemeinde führt zur eindeutigen Identifizierung einen amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS).

Der AGS wird von den Statistischen Landesämtern festgelegt und von den Statistischen Landesämtern
und dem Statistischen Bundesamt herausgegeben. Von dem AGS kann bisher neben der Gemeinde
das Bundesland, der Regierungsbezirk und der Landkreis abgeleitet werden.

Es wird der AGS der Gemeinde abgebildet, in der die Wohnung der (natürlichen) Person liegt.

Kindelemente von type.statistik.wohnung

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

gemeindeschluessel type.Schluesseltabelle 1

regionaldatenzusatz xs:string 0..1

postleitzahl type.Postleitzahl 1 Abschnitt 1.7.5 77 *

wohnort xs:string 1

strasse xs:string 1

hausnummer xs:string 0..1
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Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der externen Schlüsseltabelle 36: Amtlicher Gemeindeschlüs-
sel auf Seite 802.

9.4.4.2 regionaldatenzusatz (xs:string)

Dieses Feld beschreibt zusätzliche Regionaldaten der Berichtsgemeinde, wie z. B. Straßenschlüssel
oder Ortsteilnummer, um die eindeutige Zuordnung der Anschriften zu ermöglichen.

Gemeinden, die dieses Feld nutzen wollen, müssen sich mit dem jeweiligen Statistischen Landesamt
über die Parameter verständigen.

9.4.4.3 postleitzahl (type.Postleitzahl)

Jeder Gemeinde ist (sind) eine (oder mehrere) Postleitzahl(en) zugeordnet. Die Postleitzahl unterstützt
die maschinelle Verteilung / Zustellung bei der Deutschen Post AG.

Die Zuordnung einer Postleitzahl ist nicht davon abhängig, dass der Ort auch tatsächlich eine 'Gemein-
de' ist.  Auch Ortschaften / Dörfer, die keinen eigenständigen Gemeindestatus besitzen, können eine
Postleitzahl führen. Insoweit ist der Eintrag im Postleitzahlenverzeichnis nicht identisch mit dem amtli-
chen Gemeindeverzeichnis.

Die Postleitzahl wird durch die Deutsche Post AG festgelegt / herausgegeben.

Es wird die für die Wohnung der (natürlichen) Person gültige Postleitzahl in der Gemeinde abgebildet.

9.4.4.4 wohnort (xs:string)

Es wird der Wohnort (Gemeindename) abgebildet, in der die Wohnung der (natürlichen) Person liegt.

9.4.4.5 strasse (xs:string)

Es wird der Straßenname abgebildet, in der die Wohnung der (natürlichen) Person liegt.

Eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig.

Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine
Hausnummer – vorhanden, so ist “Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung
noch Hausnummer vorhanden, so ist “ohne Hausnummer” anzugeben.

9.4.4.6 hausnummer (xs:string)

Es wird die Hausnummer der Anschrift abgebildet, in der die Wohnung der (natürlichen) Person liegt. Es
sind nur die Ziffern der Hausnummer zulässig.

9.4.5 Datentyp für Zugangsmeldungen
Typ: type.statistik.wanderungzugang

Dieses Element enthält genau eine Wanderungsinformation über einen Zugang (Zuzug oder Status-
wechsel) oder die Rücknahme eines Zugangs:
• Die bei einem Zuzug auf Grund einer Neuanmeldung mitgelieferte Herkunftsangabe kann entweder

nur eine inländische Herkunftsgemeinde oder bei einem Zuzug aus dem Ausland der Herkunftsstaat
sein. Dies wird über das Kindelement statistik.wanderungzukunft.wohnungherkunft ge-
regelt, welches entweder nur eine Gemeinde oder einen Staat enthalten kann.
Bei einem “Zuzug von unbekannt” ist als Herkunftsangabe das Element wohnungherkunftsstaat
mit dem entsprechenden Staatenschlüssel (sog. übrige Schlüssel, 994 ff.) zu verwenden. Dies gilt
auch für inländische, unbekannte Herkunftsanschriften.

• Die bei einem Zugang auf Grund eines Statuswechsels mitgelieferte Herkunftsangabe darf nur eine
inländische Herkunftsgemeinde mit dem entsprechenden Element wohnungherkunftsgemeinde
enthalten.

Mit dem Satzartschlüssel wird festgelegt, ob es sich um einen Zuzug, einen Statuswechsel oder eine
Rücknahme handelt.
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Eine Rücknahmenachricht muss zwar in ihrem Datenumfang, nicht aber im gesamten Dateninhalt der
ursprünglichen Zugangsnachricht entsprechen (wg. zwischenzeitlicher Fortschreibung).

Bild 9-10 type.statistik.wanderungzugang

9.4.5.1 statistik.satzartzugang (type.Schluesseltabelle)

Dieses Feld bezeichnet die konkrete Satzart eines Zugangs oder Rücknahme eines Zugangs bei Daten-
übermittlungen an die Statistischen Landesämter im Kontext Wanderungsstatistik. Für Details wird auf
die Schlüsseltabelle verwiesen.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 50: Statistiksatzart Zugang auf Seite 813.

9.4.5.2 statistik.wanderungzukunft.wohnungherkunft

Mit diesem Element wird entweder eine Information über eine inländische Herkunftsgemeinde oder über
einen ausländischen Herkunftsstaat übermittelt.

Kindelemente von type.statistik.wanderungzugang

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statistik.satzartzugang type.Schluesseltabelle 1

statistik.wanderungzu-
gang.wohnungberichts-
gemeinde

type.statistik.wanderung-
zugang.wohnungberichtsge-
meinde

1 Abschnitt 9.4.7 536

statistik.wanderungzu-
kunft.wohnungherkunft

1

statistik.wanderung.per-
son

type.statistik.wande-
rung.person

1 Abschnitt 9.4.3 530

technische.einzelidentifi-
kation

type.technische.einzeli-
dentifikation

1 Abschnitt 2.4.3 141
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9.4.5.2.1 statistik.wanderungzugang.wohnungherkunftsstaat (type.statistik.wanderung.hz-
staat)

Bei einem Zuzug aus dem Ausland ist dieses Element vorhanden und enthält den Schlüssel des Her-
kunftsstaates.

9.4.6 Datentyp für die Korrektur früherer Zugangsmeldungen
Typ: type.statistik.wanderungkorrekturzugang

Mit diesem Element wird der Zustand der letzten Lieferung vor dieser Korrektur sowie der neue aktuelle
(korrigierte) Datensatz übermittelt. Beide Sätze sind vollständig.

Bild 9-11 type.statistik.wanderungkorrekturzugang

9.4.6.1 statistik.wanderungzugang.letztelieferung (type.statistik.wanderungzu-
gang)

Es wird der letzte wanderungsstatistikrelevante Zugangsdatensatz vor Korrektur übermittelt.

Grundsätzlich ist die gleiche Satzart wie bei der letzten Meldung zu verwenden. Sollte die Satzart des
zu korrigierenden Satzes nicht mehr zu ermitteln sein, so ist der Satzartschlüssel 00 zu verwenden.

Kindelemente von statistik.wanderungzukunft.wohnungherkunft

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statistik.wanderungzu-
gang.wohnungherkunfts-
gemeinde

type.statistik.wanderung-
zugang.wohnungherkunftsge-
meinde

1 Abschnitt 9.4.8 537

statistik.wanderungzu-
gang.wohnungherkunfts-
staat

type.statistik.wande-
rung.hzstaat

1 Abschnitt 9.4.2 529 *

Kindelemente von type.statistik.wanderungkorrekturzugang

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statistik.wanderungzu-
gang.letztelieferung

type.statistik.wanderung-
zugang

1 Abschnitt 9.4.5 533 *

statistik.wanderungzu-
gang.korrekturlieferung

type.statistik.wanderung-
zugang

1 Abschnitt 9.4.5 533 *
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9.4.6.2 statistik.wanderungzugang.korrekturlieferung (type.statistik.wanderung-
zugang)

Es wird der aktuelle wanderungsstatistikrelevante Zugangsdatensatz (nach Korrektur im Melderegister)
übermittelt.

Der Satzartschlüssel 00 ist hier nicht zulässig.

9.4.7 Wohnung der zuziehenden Person in der Berichtsgemeinde
Typ: type.statistik.wanderungzugang.wohnungberichtsgemeinde

Es werden die Daten zur Wohnung der zuziehenden Person in der Zugangsgemeinde (Statistik: Be-
richtsgemeinde) übermittelt.

Bild 9-12 type.statistik.wanderungzugang.wohnungberichtsgemeinde

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps type.statistik.wohnung (siehe Abschnitt 9.4.4 auf
Seite 532).

9.4.7.1 statusderwohnung (type.Schluesseltabelle)

Es dürfen nur die Statuswerte zu der alleinigen bzw. der Hauptwohnung übermittelt werden.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 5: Wohnungsstatus auf Seite 782.

Kindelemente von type.statistik.wanderungzugang.wohnungberichtsgemeinde

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statusderwohnung type.Schluesseltabelle 1

zusatzangaben xs:string 0..1

hausnummerbuchstabe-
zusatzziffer

xs:string 0..1

ereignisdatum.zugang xs:date 1
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9.4.7.2 zusatzangaben (xs:string)

In diesem Feld werden zusätzliche Angaben zur innerörtlichen Anschrift einer (natürlichen) Person ab-
gebildet. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.

Diese Angaben sind ggf. sinnvoll abzukürzen (vgl. auch Blatt 1211).

9.4.7.3 hausnummerbuchstabezusatzziffer (xs:string)

Es sind Buchstaben oder Zusatzziffern zur Hausnummer anzugeben (vgl. auch DSMeld Blatt 1208; Bei-
spiele: 124 A, 109.5).

9.4.7.4 ereignisdatum.zugang (xs:date)

Es ist entweder das Datum des Beziehens der Haupt- oder alleinigen Wohnung oder das Datum des
Statuswechsels (Nebenwohnung wird Haupt- oder alleinige Wohnung) anzugeben.

9.4.8 Bisherige Wohnung der zuziehenden Person in der Herkunftsgemeinde
Typ: type.statistik.wanderungzugang.wohnungherkunftsgemeinde

Es werden die Daten zur Wohnung der zuziehenden Person aus der Wegzugsgemeinde (Statistik: Her-
kunftsgemeinde) übermittelt.

Bild 9-13 type.statistik.wanderungzugang.wohnungherkunftsgemeinde

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps type.statistik.wohnung (siehe Abschnitt 9.4.4 auf
Seite 532).

Kindelemente von type.statistik.wanderungzugang.wohnungherkunftsgemeinde

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statusderwohnung.bisher type.Schluesseltabelle 1

statusderwohnung.zuku-
enftig

type.Schluesseltabelle 1

adressierungszusaetze xs:string 0..1
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9.4.8.1 statusderwohnung.bisher (type.Schluesseltabelle)

Bei Zuzügen auf Grund einer Neuanmeldung dürfen als Statuswerte der bisherigen Wohnung nur allei-
nige Wohnung oder Hauptwohnung übermittelt werden.

Bei Zugängen auf Grund eines Statuswechsels darf als Statuswert der bisherigen Wohnung nur Haupt-
wohnung übermittelt werden.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 5: Wohnungsstatus auf Seite 782.

9.4.8.2 statusderwohnung.zukuenftig (type.Schluesseltabelle)

Bei Zuzügen auf Grund einer Neuanmeldung wird der zukünftige Status der bisherigen alleinigen bzw.
Hauptwohnung übermittelt. Erlaubt sind die Werte “Wohnung ist aufgegeben” oder “Nebenwohnung”.

Bei Zugängen auf Grund eines Statuswechsels wird der zukünftige Status der bisherigen Hauptwoh-
nung übermittelt. Erlaubt sind die Werte “Wohnung ist aufgegeben” oder “Nebenwohnung”.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 5: Wohnungsstatus auf Seite 782.

9.4.8.3 adressierungszusaetze (xs:string)

Es werden zusätzliche Angaben zur Anschrift der bisherigen alleinigen oder Hauptwohnung einer (na-
türlichen) Person in der Wegzugsgemeinde (Statistik: Herkunftsgemeinde) abgebildet.

Die verschiedenen adressbezogenen Zusätze werden zusammen in diesem Feld abgebildet. Die Anga-
ben müssen nicht zwingend vorhanden sein. Zu den Adressierungszusätzen gehören: Hausbuchsta-
ben, Zusatzziffern, Teilnummern, Lageangaben wie 'Hinterhaus', Stockwerksangaben, Wohnungsnum-
mern.

9.4.9 Datentyp für Wegzugsmeldungen
Typ: type.statistik.wanderungwegzug

Dieses Element enthält genau eine Wanderungsinformation über einen Wegzug. Dies ist eine Abmel-
dung einer alleinigen Wohnung beim Fortzug ins Ausland oder “nach unbekannt”. Hierbei kann es sich
auch um eine Abmeldung von Amts wegen handeln.

Ebenso kann dieses Element Informationen über die Rücknahme eines Wegzuges enthalten.

Mit dem Satzartschlüssel wird festgelegt, ob es sich um einen Wegzug oder die Rücknahme eines Weg-
zuges handelt.

Eine Rücknahmenachricht muss zwar in ihrem Datenumfang, nicht aber im gesamten Dateninhalt der
ursprünglichen Wegzugsnachricht entsprechen (wg. zwischenzeitlicher Fortschreibung).
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Bild 9-14 type.statistik.wanderungwegzug

9.4.9.1 statistik.satzartwegzug (type.Schluesseltabelle)

Dieses Feld bezeichnet die konkrete Satzart eines Wegzuges oder Rücknahme eines Wegzuges bei
Datenübermittlungen an die Statistischen Landesämter im Kontext Wanderungsstatistik. Für Details
wird auf die Schlüsseltabelle verwiesen.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 51: Statistiksatzart Wegzug auf
Seite 814.

9.4.9.2 statistik.wanderungwegzug.wohnungzielstaat (type.statistik.wande-
rung.hzstaat)

Bei einem Fortzug ins Ausland oder “nach unbekannt” enthält dieses Element den Schlüssel des Ziel-
staates oder einen der “übrigen Schlüssel (994 ff.)”.

Kindelemente von type.statistik.wanderungwegzug

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statistik.satzartwegzug type.Schluesseltabelle 1

statistik.wanderungweg-
zug.wohnungberichtsge-
meinde

type.statistik.wanderung-
wegzug.wohnungberichtsge-
meinde

1 Abschnitt 9.4.11 541

statistik.wanderungweg-
zug.wohnungzielstaat

type.statistik.wande-
rung.hzstaat

1 Abschnitt 9.4.2 529 *

statistik.wanderung.per-
son

type.statistik.wande-
rung.person

1 Abschnitt 9.4.3 530

technische.einzelidentifi-
kation

type.technische.einzeli-
dentifikation

1 Abschnitt 2.4.3 141
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9.4.10 Datentyp für die Korrektur früherer Wegzugsmeldungen
Typ: type.statistik.wanderungkorrekturwegzug

Mit diesem Element wird der Zustand der letzten Lieferung vor dieser Korrektur sowie der neue aktuelle
(korrigierte) Datensatz übermittelt. Beide Sätze sind vollständig.

Bild 9-15 type.statistik.wanderungkorrekturwegzug

9.4.10.1 statistik.wanderungwegzug.letztelieferung (type.statistik.wanderung-
wegzug)

Es wird der letzte wanderungsstatistikrelevante Wegzugsdatensatz vor Korrektur übermittelt.

Grundsätzlich ist die gleiche Satzart wie bei der letzten Meldung zu verwenden. Sollte die Satzart des
zu korrigierenden Satzes nicht mehr zu ermitteln sein, so ist der Satzartschlüssel 00 zu verwenden.

9.4.10.2 statistik.wanderungwegzug.korrekturlieferung (type.statistik.wande-
rungwegzug)

Es wird der aktuelle wanderungsstatistikrelevante Wegzugsdatensatz (nach Korrektur im Melderegister)
übermittelt.

Der Satzartschlüssel 00 ist hier nicht zulässig.

Kindelemente von type.statistik.wanderungkorrekturwegzug

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statistik.wanderungweg-
zug.letztelieferung

type.statistik.wanderung-
wegzug

1 Abschnitt 9.4.9 538 *

statistik.wanderungweg-
zug.korrekturlieferung

type.statistik.wanderung-
wegzug

1 Abschnitt 9.4.9 538 *
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9.4.11 Wohnung der wegziehenden Person in der Berichtsgemeinde
Typ: type.statistik.wanderungwegzug.wohnungberichtsgemeinde

Es werden die Daten zur Wohnung der wegziehenden Person in der Wegzugsgemeinde (Statistik: Be-
richtsgemeinde) übermittelt.

Bild 9-16 type.statistik.wanderungwegzug.wohnungberichtsgemeinde

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps type.statistik.wohnung (siehe Abschnitt 9.4.4 auf
Seite 532).

9.4.11.1 statusderwohnung (type.Schluesseltabelle)

Es darf nur der Statuswert zu der alleinigen Wohnung übermittelt werden.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 5: Wohnungsstatus auf Seite 782.

9.4.11.2 zusatzangaben (xs:string)

In diesem Feld werden zusätzliche Angaben zur innerörtlichen Anschrift einer (natürlichen) Person ab-
gebildet. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.

Diese Angaben sind ggf. sinnvoll abzukürzen (vgl. auch Blatt 1211).

Kindelemente von type.statistik.wanderungwegzug.wohnungberichtsgemeinde

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statusderwohnung type.Schluesseltabelle 1

zusatzangaben xs:string 0..1

hausnummerbuchstabe-
zusatzziffer

xs:string 0..1

ereignisdatum.wegzug xs:date 1
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9.4.11.3 hausnummerbuchstabezusatzziffer (xs:string)

Es sind Buchstaben oder Zusatzziffern zur Hausnummer anzugeben (vgl. auch DSMeld Blatt 1208; Bei-
spiele: 124 A, 109.5).

9.4.11.4 ereignisdatum.wegzug (xs:date)

Es ist das Datum des Auszugs, ggf. des festgestellten Auszugs, aus der alleinigen Wohnung anzuge-
ben. 

9.4.12 Datentyp für Staatsangehörigkeitswechsel
Typ: type.statistik.staatsangehoerigkeitswechsel

Dieses Element enthält den Staatsangehörigkeitswechsel für genau eine Person.

Mit dem Satzartschlüssel wird festgelegt, ob ein Wechsel der Staatsangehörigkeit von nichtdeutsch auf
deutsch oder umgekehrt mitgeteilt wird oder ein derartiger Wechsel zurückgenommen werden soll.

Eine Rücknahmenachricht muss zwar in ihrem Datenumfang, nicht aber im gesamten Dateninhalt der
ursprünglichen Staatsangehörigkeitswechselnachricht entsprechen (wg. zwischenzeitlicher Fortschrei-
bung).

Bild 9-17 type.statistik.staatsangehoerigkeitswechsel

Kindelemente von type.statistik.staatsangehoerigkeitswechsel

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statistik.satzartstaatsan-
gehoerigkeitswechsel

type.Schluesseltabelle 1

statistik.staatsangehoe-
rigkeitswechsel.berichts-
gemeinde

type.statistik.staatsange-
hoerigkeitswechsel.be-
richtsgemeinde

1 Abschnitt 9.4.14 544

statistik.staatsangehoe-
rigkeitswechsel.person

type.statistik.staatsange-
hoerigkeitswechsel.person

1 Abschnitt 9.4.15 545

technische.einzelidentifi-
kation

type.technische.einzeli-
dentifikation

1 Abschnitt 2.4.3 141
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9.4.12.1 statistik.satzartstaatsangehoerigkeitswechsel (type.Schluesseltabelle)

Dieses Feld bezeichnet die konkrete Satzart eines Staatsangehoerigkeitswechsels oder der Rücknah-
me eines Staatangehörigkeitswechsels bei Datenübermittlungen an die Statistischen Landesämter. Für
Details wird auf die Schlüsseltabelle verwiesen.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 52: Statistiksatzart Staatsangehörigkeits-
wechsel auf Seite 815.

9.4.13 Datentyp für die Korrektur früherer Staatsangehörigkeitswechselmeldungen
Typ: type.statistik.korrekturstaatsangehoerigkeitswechsel

Mit diesem Element wird der Zustand der letzten Lieferung sowie der neue aktuelle (korrigierte) Daten-
satz übermittelt. Beide Sätze sind vollständig.

Bild 9-18 type.statistik.korrekturstaatsangehoerigkeitswechsel

9.4.13.1 statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.letztelieferung (type.stati-
stik.staatsangehoerigkeitswechsel)

Es wird der letzte statistikrelevante Datensatz vor Korrektur übermittelt.

Es ist die gleiche Satzart wie bei der letzten Meldung zu verwenden.

9.4.13.2 statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.korrekturlieferung (type.stati-
stik.staatsangehoerigkeitswechsel)

Es wird der aktuelle statistikrelevante Datensatz (nach Korrektur im Melderegister) übermittelt.

Kindelemente von type.statistik.korrekturstaatsangehoerigkeitswechsel

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statistik.staatsangehoe-
rigkeitswechsel.letztelie-
ferung

type.statistik.staatsange-
hoerigkeitswechsel

1 Abschnitt 9.4.12 542 *

statistik.staatsangehoe-
rigkeitswechsel.korrek-
turlieferung

type.statistik.staatsange-
hoerigkeitswechsel

1 Abschnitt 9.4.12 542 *
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9.4.14 Wohnung der Person in der den Staatsangehörigkeitswechsel berichtenden
Gemeinde
Typ: type.statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.berichtsgemeinde

Es werden die Daten zur Wohnung der Person in der Gemeinde (Statistik: Berichtsgemeinde) übermit-
telt, in welcher der Staatsangehörigkeitswechsel durchgeführt worden ist. Die Wohnung des Betroffenen
ist entweder Haupt- oder alleinige Wohnung.

Bild 9-19 type.statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.berichtsgemeinde

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps type.statistik.wohnung (siehe Abschnitt 9.4.4 auf
Seite 532).

9.4.14.1 statusderwohnung (type.Schluesseltabelle)

Es dürfen nur die Statuswerte zu der alleinigen bzw. der Hauptwohnung übermittelt werden.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 5: Wohnungsstatus auf Seite 782.

9.4.14.2 hausnummerbuchstabezusatzziffer (xs:string)

Es sind Buchstaben oder Zusatzziffern zur Hausnummer anzugeben (vgl. auch DSMeld Blatt 1208; Bei-
spiele: 124 A, 109.5).

Kindelemente von type.statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.berichtsgemeinde

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

statusderwohnung type.Schluesseltabelle 1

hausnummerbuchstabe-
zusatzziffer

xs:string 0..1

ereignisdatum xs:date 1

zusatzangaben xs:string 0..1
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9.4.14.3 ereignisdatum (xs:date)

Es ist das Datum des Staatsangehörigkeitswechsels anzugeben. Kann dieses nicht ermittelt werden, so
ist das Verarbeitungsdatum der Meldebehörde zu verwenden.

9.4.14.4 zusatzangaben (xs:string)

In diesem Feld werden zusätzliche Angaben zur innerörtlichen Anschrift einer (natürlichen) Person ab-
gebildet. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.

Diese Angaben sind ggf. sinnvoll abzukürzen (vgl. auch Blatt 1211).

9.4.15 Personeninformationen im Kontext von Staatsangehörigkeitswechselmitteilun-
gen
Typ: type.statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.person

Angaben zur Person im Rahmen des Kontextes Mitteilung eines Staatsangehörigkeitswechsels.

Bild 9-20 type.statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.person

Kindelemente von type.statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.person

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

geschlecht type.Schluesseltabelle 1

tagdergeburt type.Geburtsdatum 1

familienstand type.Schluesseltabelle 1

staatsangehoerigkeit.bis-
her

type.Schluesseltabelle 1

staatsangehoerigkeit.neu type.Schluesseltabelle 1
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9.4.15.1 geschlecht (type.Schluesseltabelle)

Geschlecht entsprechend Schlüsseltabelle.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 1: Geschlecht auf Seite 779.

9.4.15.2 tagdergeburt (type.Geburtsdatum)

Das Geburtsdatum.

9.4.15.3 familienstand (type.Schluesseltabelle)

Es ist der personenstandsrechtliche Familienstand anzugeben.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 7: Familienstand auf Seite 784.

9.4.15.4 staatsangehoerigkeit.bisher (type.Schluesseltabelle)

Staatsangehörigkeitsschlüssel zum Beleg der bisherigen Staatsangehörigkeit lt. Schlüsseltabelle.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der externen Schlüsseltabelle 40: Staatsangehörigkeits-
schlüssel auf Seite 805.

9.4.15.5 staatsangehoerigkeit.neu (type.Schluesseltabelle)

Staatsangehörigkeitsschlüssel zum Beleg der neuen Staatsangehörigkeit lt. Schlüsseltabelle.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der externen Schlüsseltabelle 40: Staatsangehörigkeits-
schlüssel auf Seite 805.

9.4.15.6 vorname (type.Vorname)

Es dürfen nur aktuelle, gebräuchliche Vornamen übermittelt werden.

9.4.15.7 nachname (type.Nachname)

Es darf nur der aktuelle Familienname übermittelt werden.

vorname type.Vorname 0..n Abschnitt 1.4.2 56 *

nachname type.Nachname 0..1 Abschnitt 1.4.3 57 *

Kindelemente von type.statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.person

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite
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9.5 Die Nachrichten
In der folgenden Tabelle fassen wir alle in diesem Kapitel beschriebenen Nachrichten zusammen.

Alle Nachrichten der Hauptgruppe “statistik”

Untergruppe Nr. Beschreibung Seite

wanderung 0800 Mit der Nachricht 0800 werden wanderungsstatistikrelevante Zugän-
ge, Wegzüge, Korrekturen und Rücknahmen übermittelt:
• Mit dem Container statistik.wanderungzugang werden 

dem Statistischen Landesamt sowohl Personenzugänge als auch 
Rücknahmen von Zugangsmeldungen in der Berichtsgemeinde 
mitgeteilt.
Unter einem Personenzugang ist zu verstehen:
- Neuanmeldung einer Person mit dem Status Alleinige Woh-

nung (AW) oder Hauptwohnung (HW) aus einer anderen (in-
ländischen) Gemeinde, aus dem Ausland oder “von 
unbekannt”

- Statuswechsel einer Nebenwohnung in Haupt- oder alleinige 
Wohnung

Die Anmeldung einer Nebenwohnung wird nicht übermittelt.
Diese Nachricht kann ebenfalls Rücknahmen von Zugangsmel-
dungen enthalten. Unter der Rücknahme einer Zugangsmeldung 
ist zu verstehen:
- Eine vollständige Personenzugangsmeldung ist irrtümlich 

übermittelt worden und muss zurückgenommen werden. Im 
Gegensatz dazu wird bei irrtümlichen Angaben einzelner Fel-
der einer Zugangsmeldung diese durch eine Nachricht mit ei-
nem Eintrag im Container 
statistik.wanderungkorrekturzugang korrigiert.

• Mit dem Container statistik.wanderungkorrekturzu-
gang werden dem Statistischen Landesamt die Korrekturen von 
Zugängen im Sinne der Wanderungsstatistik (Zuzüge und Status-
wechsel) mitgeteilt.

• Mit dem Container statistik.wanderungwegzug werden 
dem Statistischen Landesamt Wegzüge von Personen aus allei-
niger Wohnung in der Berichtsgemeinde mitgeteilt, sofern die 
Person ins Ausland oder “nach unbekannt” verzieht bzw. von der 
Berichtsgemeinde von Amts wegen “nach unbekannt” abgemel-
det worden ist.
Die Abmeldung einer Nebenwohnung wird nicht übermittelt.
Diese Nachricht kann ebenfalls Rücknahmen von Wegzugsmel-
dungen enthalten. Unter der Rücknahme einer Wegzugsmeldung 
ist zu verstehen:
- Eine vollständige Personenwegzugsmeldung ist irrtümlich 

übermittelt worden und muss zurückgenommen werden. Im 
Gegensatz dazu wird bei irrtümlichen Angaben einzelner Fel-
der einer Wegzugsmeldung diese durch eine Nachricht im 
Container statistik.wanderungkorrekturwegzug kor-
rigiert.

• Mit dem Container statistik.wanderungkorrekturweg-
zug werden dem Statistischen Landesamt die Korrekturen von 
Wegzügen im Sinne der Wanderungsstatistik (Fortzüge ins Aus-
land und “nach unbekannt”) mitgeteilt.

552
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Die Meldebehörden müssen den Statistischen Ämtern Zugänge, Wegzüge, Staatsangehörigkeitswech-
sel, Korrekturen sowie Rücknahmen von früheren Meldungen mitteilen.

Im Rahmen der Wanderungsstatistik nach § 4 BevStatG werden nur die Zugänge, Wegzüge und Kor-
rekturen betrachtet (Nachricht statistik.wanderung.0800, siehe Abschnitt 9.5.1 auf Seite 552).
Diese sind nur zu berücksichtigen, wenn sie die Gemeindegrenzen überschreiten. Vorgänge innerhalb
einer Gemeinde werden, mit Ausnahme der Länder Berlin, Bremen und Hamburg, nicht übermittelt.

Beim Staatsangehörigkeitswechsel nach § 5 BevStatG ist ausschließlich die Berichtsgemeinde betrof-
fen (Nachricht statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.0801, siehe Abschnitt 9.5.2 auf Sei-
te 554). Eine weitere Gemeinde ist nicht involviert.

Meldungen an die Statistischen Landesämter dürfen nur für Geschäftsvorfälle erfolgen, deren Ereignis-
datum nach der jeweils letzten Volkszählung liegt:
• Im alten Bundesgebiet hat die letzte Volkszählung am 25. Mai 1987 stattgefunden. In den neuen Bun-

desländern war dies der 31. Dezember 1981.
• Hinweis: Für die neuen Bundesländer ist für Fragen der Zulässigkeit von Meldungen an die Statisti-

schen Landesämter an Stelle des 31.12.1981 das Datum “3. Oktober 1990” zu verwenden. – Der Be-
völkerungsstand dieses Stichtages gilt diesbezüglich als “Volkszählungsersatz”.

In den nachfolgenden beiden Tabellen werden die derzeitigen Rechtsnormen der 16 Bundesländer in
Zusammenhang mit den Datenübermittlungen an die Statistischen Landesämter nach §§ 4, 5 BevStatG
zusammengefasst.

staatsange-
hoerigkeits-
wechsel

0801 Mit der Nachricht 0801 werden Staatsangehörigkeitswechsel (inkl. 
Rücknahmen und Korrekturen) übermittelt. Übermittlungsrelevant 
sind nur Fälle, an denen eine deutsche Staatsangehörigkeit beteiligt 
ist.
Die jeweiligen Satzarten legen fest, ob ein Wechsel der Staatsange-
hörigkeit von nichtdeutsch nach deutsch oder umgekehrt erfolgt ist. 
Der Wechsel zwischen zwei nichtdeutschen Staatsangehörigkeiten 
darf nicht übermittelt werden.
Die Berichtsgemeinde kann nur die Gemeinde der alleinigen oder 
Hauptwohnung des Betroffenen sein.

554

Alle Nachrichten der Hauptgruppe “statistik”

Untergruppe Nr. Beschreibung Seite
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Tabelle 9-3: Übersicht über Rechtsnormen in den Ländern (Teil 1: Schleswig-Holstein – Rhein-
land-Pfalz)

Übermittlungsfähige 
Daten nach §§ 4, 5 Bev-
StatG

SH HH NI HB NW HE BW RP

Tag des Einzugs Woh-
nung

x x x x x x x x

Tag des Auszugs Woh-
nung

x x x x x x x x

Neue Gemeinde (zuge-
zogen nach)

x x x x x x x x

Bisherige Gemeinde (zu-
gezogen von) einschl. 
Staat

x x x x x x x x

Wegzugsgemeinde (ver-
zogen nach) einschl. 
Staat)

x x x x x x x x

Geschlecht x x x x x x x x

Alter x x x x x x x x

Familienstand x x x x x x x x

Staatsangehörigkeit(en) x x x x x x x x

Religion x x x x x x x x

Besteht für das Land eine 
eigene Übermittlungs-
norm für die DÜ an das 
Statistische Landesamt?

§ 14 
MDÜV 
& Mel-
de-
schein-
VO

ja § 9 
MDÜV

nein 
Ziff. 1 
VV 
Melde-
schei-
ne

§ 15 
Abs. 1 
MDÜV

DVO 
MG 
NW

§ 10 
MDÜV

Nr. 57 
VwVM
G

keine 
Rege-
lung in 
MDÜV

Folgende Daten sind zu-
sätzlich normiert

Melde-
schei-
ne

Familiennamen (für Prüf-
zwecke)

x x x x

Frühere Namen x

Vornamen (für Prüfzwek-
ke)

x x x x

Erwerbstätig

Bisherige & gegenwärtige 
Anschrift – s. neue & bis-
herige Gemeinde

x x

Haupt- oder Nebenwoh-
nung

x x

Fortzug außerhalb Gel-
tungsbereich MRRG

x
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Tabelle 9-4: Übersicht über Rechtsnormen in den Ländern (Teil 2: Saarland – Thüringen)

Bei Statusänderung zu-
sätzlich: Daten des Ein-
zugs in die frühere Hw 
bzw. NW

x

Sterbejahr x

Fortschreibung des Mel-
deregisters / Datum der 
Änderung von Amts we-
gen

Datum der Anmeldung / 
Gemeinde

Datum der Abmeldung / 
Gemeinde

Datum Statuswechsel / 
Gemeinde

Übermittlungsfähige 
Daten nach §§ 4, 5 Bev-
StatG

SL BY BE MV BR ST SN TH

Tag des Einzugs Woh-
nung

x x x x x x x x

Tag des Auszugs Woh-
nung

x x x x x x x x

Neue Gemeinde (zuge-
zogen nach)

x x x x x x x x

Bisherige Gemeinde (zu-
gezogen von) einschl. 
Staat

x x x x x x x x

Wegzugsgemeinde (ver-
zogen nach) einschl. 
Staat)

x x x x x x x x

Geschlecht x x x x x x x x

Alter x x x x x x x x

Familienstand x x x x x x x x

Staatsangehörigkeit(en) x x x x x x x x

Religion x x x x x x x x

Besteht für das Land eine 
eigene Übermittlungs-
norm für die DÜ an das 
Statistische Landesamt?

§ 6 
Meld-
DÜV

§ 9 
Bay-
Meld-
DÜV

§ 4 
LStatG

§ 12 
MDÜV

keine 
Rege-
lung in 
MDÜV

keine 
Rege-
lung in 
MDÜV

§ 6 
Sächs-
Meld-
DÜV

§ 9 
Thür-
Meld-
DÜV

Übermittlungsfähige 
Daten nach §§ 4, 5 Bev-
StatG

SH HH NI HB NW HE BW RP
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Folgende Daten sind zu-
sätzlich normiert

Familiennamen (für Prüf-
zwecke)

nein x x x x

Frühere Namen nein

Vornamen (für Prüfzwek-
ke)

nein x x x x

Erwerbstätig x x x x

Bisherige & gegenwärtige 
Anschrift – s. neue & bis-
herige Gemeinde

x X bzw. 
Staat

Haupt- oder Nebenwoh-
nung

x AW, 
HW, 
NW

Fortzug außerhalb Gel-
tungsbereich MRRG

nein

Bei Statusänderung zu-
sätzlich: Daten des Ein-
zugs in die frühere Hw 
bzw. NW

x x

Sterbejahr nein

Fortschreibung des Mel-
deregisters / Datum der 
Änderung von Amts we-
gen

nein x x

Datum der Anmeldung / 
Gemeinde

x x x

Datum der Abmeldung / 
Gemeinde

x x x

Datum Statuswechsel / 
Gemeinde

x x x

Übermittlungsfähige 
Daten nach §§ 4, 5 Bev-
StatG

SL BY BE MV BR ST SN TH
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9.5.1 Übermittlung wanderungsstatistikrelevanter Daten
Nachricht: statistik.wanderung.0800

Mit der Nachricht 0800 werden wanderungsstatistikrelevante Zugänge, Wegzüge, Korrekturen und
Rücknahmen übermittelt:
• Mit dem Container statistik.wanderungzugang werden dem Statistischen Landesamt sowohl

Personenzugänge als auch Rücknahmen von Zugangsmeldungen in der Berichtsgemeinde mitge-
teilt.
Unter einem Personenzugang ist zu verstehen:
- Neuanmeldung einer Person mit dem Status Alleinige Wohnung (AW) oder Hauptwohnung (HW)

aus einer anderen (inländischen) Gemeinde, aus dem Ausland oder “von unbekannt”
- Statuswechsel einer Nebenwohnung in Haupt- oder alleinige Wohnung
Die Anmeldung einer Nebenwohnung wird nicht übermittelt.
Diese Nachricht kann ebenfalls Rücknahmen von Zugangsmeldungen enthalten. Unter der Rücknah-
me einer Zugangsmeldung ist zu verstehen:
- Eine vollständige Personenzugangsmeldung ist irrtümlich übermittelt worden und muss zurück-

genommen werden. Im Gegensatz dazu wird bei irrtümlichen Angaben einzelner Felder einer Zu-
gangsmeldung diese durch eine Nachricht mit einem Eintrag im Container statistik.wande-
rungkorrekturzugang korrigiert.

• Mit dem Container statistik.wanderungkorrekturzugang werden dem Statistischen Lan-
desamt die Korrekturen von Zugängen im Sinne der Wanderungsstatistik (Zuzüge und Statuswech-
sel) mitgeteilt.

• Mit dem Container statistik.wanderungwegzug werden dem Statistischen Landesamt Wegzü-
ge von Personen aus alleiniger Wohnung in der Berichtsgemeinde mitgeteilt, sofern die Person ins
Ausland oder “nach unbekannt” verzieht bzw. von der Berichtsgemeinde von Amts wegen “nach un-
bekannt” abgemeldet worden ist.
Die Abmeldung einer Nebenwohnung wird nicht übermittelt.
Diese Nachricht kann ebenfalls Rücknahmen von Wegzugsmeldungen enthalten. Unter der Rück-
nahme einer Wegzugsmeldung ist zu verstehen:
- Eine vollständige Personenwegzugsmeldung ist irrtümlich übermittelt worden und muss zurück-

genommen werden. Im Gegensatz dazu wird bei irrtümlichen Angaben einzelner Felder einer
Wegzugsmeldung diese durch eine Nachricht im Container statistik.wanderungkorrek-
turwegzug korrigiert.

• Mit dem Container statistik.wanderungkorrekturwegzug werden dem Statistischen Lan-
desamt die Korrekturen von Wegzügen im Sinne der Wanderungsstatistik (Fortzüge ins Ausland und
“nach unbekannt”) mitgeteilt.
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Bild 9-21 statistik.wanderung.0800

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps type.datenuebermittlung.mb2statistik
(siehe Abschnitt 9.4.1 auf Seite 529).

Kindelemente von statistik.wanderung.0800

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

berichtsmonat type.berichtszeitraum 1 Abschnitt 2.5.2 145 *

statistik.wanderungzu-
gang

type.statistik.wanderung-
zugang

0..n Abschnitt 9.4.5 533

statistik.wanderungkor-
rekturzugang

type.statistik.wanderung-
korrekturzugang

0..n Abschnitt 9.4.6 535

statistik.wanderungweg-
zug

type.statistik.wanderung-
wegzug

0..n Abschnitt 9.4.9 538

statistik.wanderungkor-
rekturwegzug

type.statistik.wanderung-
korrekturwegzug

0..n Abschnitt 9.4.10 540
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9.5.1.1 berichtsmonat (type.berichtszeitraum)

Da die Datenlieferungen der Wanderungsstatistik stets für einen Kalendermonat geliefert werden, muss
das Beginndatum der erste Tag des Monats und das Endedatum der letzte Tag des Monats sein.

Der Berichtsmonat umfasst den Zeitpunkt, an dem die Änderung im Melderegister vorgenommen wird.
(Das Datum der Bearbeitung und des Wirksamwerdens müssen nicht identisch sein.)

9.5.2 Übermittlung von Informationen zu Staatsangehörigkeitswechseln
Nachricht: statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.0801

Mit der Nachricht 0801 werden Staatsangehörigkeitswechsel (inkl. Rücknahmen und Korrekturen) über-
mittelt. Übermittlungsrelevant sind nur Fälle, an denen eine deutsche Staatsangehörigkeit beteiligt ist.

Die jeweiligen Satzarten legen fest, ob ein Wechsel der Staatsangehörigkeit von nichtdeutsch nach
deutsch oder umgekehrt erfolgt ist. Der Wechsel zwischen zwei nichtdeutschen Staatsangehörigkeiten
darf nicht übermittelt werden.

Die Berichtsgemeinde kann nur die Gemeinde der alleinigen oder Hauptwohnung des Betroffenen sein.

Bild 9-22 statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.0801

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps type.datenuebermittlung.mb2statistik
(siehe Abschnitt 9.4.1 auf Seite 529).

Kindelemente von statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.0801

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

berichtsmonat type.berichtszeitraum 1 Abschnitt 2.5.2 145 *

statistik.staatsangehoe-
rigkeitswechsel

type.statistik.staatsange-
hoerigkeitswechsel

0..n Abschnitt 9.4.12 542
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9.5.2.1 berichtsmonat (type.berichtszeitraum)

Da die Datenlieferungen der Staatsangehoerigkeitswechsel stets für einen Kalendermonat geliefert wer-
den, muss das Beginndatum der erste Tag des Monats und das Endedatum der letzte Tag des Monats
sein.

Der Berichtsmonat umfasst den Zeitpunkt, an dem die Änderung im Melderegister vorgenommen wird.
(Das Datum der Bearbeitung und des Wirksamwerdens müssen nicht identisch sein.)

9.6 Rahmenbedingungen

9.6.1 Form und Verfahren der Datenübermittlungen
Bei der Datenübermittlung der Meldebehörden an statistische Ämter sollte nach Auffassung der OSCI–
XMeld Projektgruppe für die Form und das Verfahren der Datenübermittlungen die gleichen Vorgaben
gelten, wir sie gemäß Beschluß der Innenministerkonferenz für die Rückmeldung anzuwenden sind, und
wie sie für die Datenübermittlung der Meldebehörden an Bundesbehörden vorgegeben werden sollen.

Wir verweisen hierfür auf den § 2 der 1. BMeldDÜV in der Fassung vom 21. Juni 2005) und die verbind-
lichen Vorgaben in Abschnitt F auf Seite 1038.

9.6.2 Fachstandards auf Seiten der Statistischen Ämter
Auf Seiten der Statistischen Ämter wird derzeit unter dem Namen“DatML” eine einheitliche Schnittstelle
für alle statistischen Daten etabliert. “DatML ist ein XML-basierter Dokumenttyp für statistische Daten;
er unterstützt den gesamten statistischen Produktionsprozess von der Erhebung der Daten über ihre
Plausibilisierung bis zur eigentlichen Verarbeitung und schließlich Archivierung. Den unterschiedlichen
Anforderungen im Laufe des Produktionsprozesses entspricht die Unterteilung des Dokumenttyps in
eine Reihe von Unterformaten, die untereinander eine konsistente Metadatenhaltung ermöglichen.”1

Es ist daher davon auszugehen, dass im Rahmen von Umsetzungsprojekten Konverter zu erstellen
sind, die den Fachstandard des Meldewesens (OSCI–XMeld) in den Fachstandard der Statistik (DatML)
überführen (siehe Bild 9-2 auf Seite 522). Darüber hinaus kann es notwendig sein, auf Seiten der stati-
stischen Ämter in Statistik-spezifische Formate zu konvertieren.

statistik.korrekturstaats-
angehoerigkeitswechsel

type.statistik.korrektur-
staatsangehoerigkeitswech-
sel

0..n Abschnitt 9.4.13 543

1. Aus der  DatML/RAW 2.0 Spezifikation vom 11.01.2005.

Kindelemente von statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.0801

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite
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9.7 Versionshistorie
In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Nachrichten-Hauptgruppe Statistische Äm-
ter.

9.7.1 Release OSCI–XMeld 1.4
CR 34-1: Identifizierung nicht verarbeitbarer Einzelfälle innerhalb von Sammelnachrichten Um

nicht verarbeitbare Einzelfälle innerhalb von Sammelnachrichten identifizieren und qualifizieren
zu können, wurde der neue Datentyp type.technische.einzelidentifikation in folgen-
den Sammelnachrichten eingebunden:
• statistik.wanderung.0800

• statistik.staatsangehoerigkeitswechsel.0801

9.7.2 Release OSCI–XMeld 1.3
Die Nachrichten-Hauptgruppe Statistische Ämter ist im Rahmen des Projektes OSCI–XMeld 1.3 neu
entwickelt worden.

Der in den Entwurfsversionen dieses Kapitels verwendete allgemeine Begriff “Abgang” wurde durch den
konkreten Begriff “Wegzug” ersetzt.
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